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Einleitung

Seit 1. Januar 1988 gelten das neue Ehe-

recht und das revidierte Erbrecht.

Dieses Gesetzeswerk ist wegen seiner vielfäl-

tigen Auswirkungen wohl das bedeutendste

der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts.

Es trägt – nach einer rund 25jährigen Ent-

wicklungszeit – einem neuzeitlichen Ehever-

ständnis Rechnung: der sogenannten Part-

nerschaftsehe. 

Durch eine seinerzeitige gemeinsame Beibe-

haltserklärung oder eine einseitige Auflö-

sungserklärung oder aufgrund eines Ehever-

trages gilt für viele Ehepaare nach wie vor die

altrechtliche Güterverbindung bzw. die frühere Drittelsteilung der ehelichen

Errungenschaft.

Jeder Abschnitt dieser Broschüre beginnt mit einer Zusammenfassung der

im nachfolgenden Textteil behandelten Gesetzesnormen. Das erlaubt Ihnen,

sich rasch und ohne grossen Leseaufwand vorerst einen Überblick über das

Gebiet zu verschaffen und sich später in Ruhe in die Broschüre oder in ein-

zelne Teile daraus zu vertiefen.

Ein eigener Abschnitt behandelt die Problematik der Geschäftsnachfolge. In

einem ausführlichen Kapitel wird auf die föderalistische Vielfalt bei den Erb-

schaftssteuern eingegangen. Da die Ehe ohne Trauschein immer grössere

Verbreitung findet, werden auch die rechtlichen Auswirkungen des Konku-

binats kurz dargestellt. Ebenfalls wird die beabsichtigte Regelung der einge-

tragenen Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare skizziert.

Im Anhang finden Sie ein Beispiel für eine güter- und erbrechtliche Ausein-

andersetzung. Wenn Sie in die leeren Kästchen dieses Schemas Ihre eigenen

Zahlen einsetzen, können Sie sich ein Bild von Ihrer finanziellen Situation

machen, die das Gesetz für den Fall einer Auflösung der Ehe vorsieht.

Es wurde versucht, auch die komplizierten Fragenkomplexe möglichst ein-

fach und mit zahlreichen Beispielen darzustellen. Dazu war es erforderlich,

einzelne Sachverhalte stark zu vereinfachen. Dies scheint insofern vertretbar,

als eine solche Schrift den Rat des Fachmannes ohnehin nicht ersetzen kann.
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Das eheliche Güterrecht

Das eheliche Güterrecht regelt die fi-
nanziellen Beziehungen zwischen
den Ehegatten, insbesondere bei
Auflösung der Ehe.

Wenn ein Ehegatte stirbt, wird zuerst
festgelegt, was ihm persönlich ge-
hörte. Erst nachher kann sein Nach-
lass unter die Erben verteilt werden.
Die Feststellung der gegenseitigen
Ansprüche und die saubere Tren-
nung des ehelichen Vermögens in
dasjenige des Mannes und dasjenige
der Frau nennt man die güterrechtli-
che Auseinandersetzung. Sie ist je
nach dem zwischen den Ehegatten
herrschenden Güterstand verschie-
den.

Das eheliche Güterrecht regelt die
finanziellen Beziehungen zwischen
den Ehegatten während der Ehe. Es
bestimmt, wie weit die Eheleute für-
einander haften, wie weit ihre Hand-
lungsfähigkeit geht, wer welches Ver-
mögen verwaltet und nutzt usw.

Hauptsächlich jedoch regelt das
eheliche Güterrecht die finanzielle
Entflechtung des ehelichen Vermö-
gens bei Eheauflösung (Tod oder
Scheidung).

Bevor  man erbt, muss stets festge-
stellt werden, wie hoch der Nachlass
(oder Rücklass, Hinterlassenschaft,
Erbschaft) des verstorbenen Ehegat-
ten ist. Denn das eheliche Vermögen
besteht, auch wenn das während der
Ehe oft nicht zum Ausdruck kommt,
stets aus zwei Vermögen: demjeni-
gen des Ehemannes und demjeni-
gen der Ehefrau.

Gemäss den Normen des ehelichen
Güterrechts kann festgestellt werden,
welcher Teil des ehelichen Vermö-
gens dem Ehemann gehört und wel-
cher der Ehefrau. Ebenfalls im Gü-
terrecht sind die gegenseitigen An-
sprüche (Vorschlags- und Mehrwert-
anteile) geregelt, welche die Ehegat-
ten haben. Erst nach dieser güter-
rechtlichen Auseinandersetzung
weiss man, wie hoch der den Erben
zufallende Nachlass des verstorbe-
nen Ehegatten ist.

Wer erbberechtigt ist und wieviel je-
der erbt, wird durch die Bestimmun-
gen des Erbrechts geregelt.
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Das eheliche Güterrecht

Ein Beispiel: Das gesamte Reinver-
mögen (Vermögen abzüglich Schul-
den) der Ehegatten beträgt Fr.
160’000.–. Davon gehören aufgrund
der güterrechtlichen Auseinanderset-
zung dem Ehemann Fr. 90’000.– und
der Ehefrau Fr. 70’000.–. Im Falle des
Todes der Ehefrau erben der Ehe-
mann  und  die  Kinder  gesamthaft
Fr. 70’000.–. Ist jedoch der Ehemann
gestorben, erben die überlebende
Ehefrau und die Kinder zusammen
Fr. 90’000.–.

Bei einer Ehescheidung ist die gü-
terrechtliche Auseinandersetzung die
gleiche wie beim Tod eines Ehegat-
ten.

Mit einem Ehevertrag (z.B. Güter-
trennung, Gütergemeinschaft) kann
die gesetzliche güterrechtliche Rege-
lung (Errungenschaftsbeteiligung)
abgeändert werden.
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Das eheliche Güterrecht

Die vier verschiedenen 
Vermögensmassen
Man unterscheidet zwischen Eigen-
gut und Errungenschaft des Ehe-
mannes sowie Eigengut und Errun-
genschaft der Ehefrau.

Das Eigengut umfasst zunächst das
in die Ehe Eingebrachte, ferner Erb-
schaften und Schenkungen. Hinzu
kommen die persönlichen Gegen-
stände jedes Ehegatten wie Kleider,
Schmuck, Sport- und Hobbygeräte,
persönliche Sammlungen. Wenn ein
Ehegatte einen Vermögenswert ver-
äussert oder eintauscht, wird der
Gegenwert oder der Ersatz dafür
automatisch Eigengut.

Zur Errungenschaft zählen haupt-
sächlich der Arbeitserwerb jedes
Ehegatten sowie die mit der Arbeit
zusammenhängenden Leistungen
von Personalvorsorgeeinrichtungen
und Sozialversicherungen (AHV
usw.). Die Erträge des Eigengutes ei-
nes Ehegatten, also beispielsweise
Zinserträge geerbter Wertschriften,
fallen ebenfalls in die Errungen-
schaft. Ersatzanschaffungen bleiben
Errungenschaft.

Beispiel einer Vermögenszusam-
mensetzung in der Errungenschafts-
beteiligungsehe:

Reinvermögen beider Ehegatten: 
Fr. 160’000.–.

Die Errungenschaftsbeteili-
gung als normaler Güter-
stand

Wenn die Eheleute nichts anderes
vereinbaren, leben sie unter dem or-
dentlichen oder gesetzlichen Güter-
stand der Errungenschaftsbeteili-
gung. Jeder Ehegatte verwaltet und
nutzt seine eigenen Vermögenswerte
selbständig.

Das Vermögen der Ehegatten setzt
sich bei der Errungenschaftsbeteili-
gung aus vier Teilvermögen zusam-
men: Eigengut und Errungenschaft
des Ehemannes sowie Eigengut und
Errungenschaft der Ehefrau.

Bei Auflösung der Ehe steht den
Ehepartnern grundsätzlich ihr Eigen-
gut und ihre Errungenschaft zu, mit
einem wichtigen Vorbehalt: Jeder
Ehegatte ist an der Errungenschaft
des anderen zur Hälfte beteiligt. Zu-
dem steht einem Ehegatten, der zur
Mehrung des Vermögens des ande-
ren beigetragen hat, ein Anteil am
Mehrwert zu.

Weitaus die meisten Ehepaare ha-
ben keinen notariellen Ehevertrag
abgeschlossen; sie leben unter dem
ordentlichen oder gesetzlichen Gü-
terstand der Errungenschaftsbeteili-
gung, welcher an die Stelle der
früheren Güterverbindung getreten
ist.

Folgende Merkmale kennzeichnen
die Errungenschaftsbeteiligung:
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Das eheliche Güterrecht

Während der Ehe hat der Güterstand
der Errungenschaftsbeteiligung prak-
tisch die gleichen Auswirkungen wie
eine Gütertrennung. Dies liegt an der
Befugnis zur selbständigen Nutzung
und Verwaltung des eigenen Vermö-
gens. Bei Auflösung der Ehe kommt
der Gedanke der Schicksalsgemein-
schaft durch die gegenseitige hälfti-
ge Beteiligung am Vorschlag wieder
zum Ausdruck.

Allerdings sind auch während der
Ehe bei der Errungenschaftsbeteili-
gung verschiedene gemeinschaftli-
che Bestimmungen vorhanden. Zum
Beispiel: Gegenseitige Auskunfts-
pflicht über Einkommen und Vermö-
gen, gemeinsame Verfügungsbefug-
nis über Miteigentum, Mehrwertbe-
teiligung, gemeinsame Verfügung
über eheliche Wohnung usw.

Die gegenseitige Beteiligung 
am Vorschlag
Errungenschaft und Vorschlag wer-
den oft unterschiedslos gebraucht,
sind jedoch als Begriffe auseinan-
derzuhalten. Die Errungenschaft be-
zieht sich auf die Sache, während mit
Vorschlag das rechnerische Ergebnis
der «Errungenschaftsabrechnung»
bezeichnet wird.
Beispiel: Das mit einem Darlehen
von Fr. 4’000.– gekaufte Auto hat ei-
nen Wert von Fr. 10’000.– und stellt
Errungenschaft dar. Als Vorschlag
gelten jedoch nur Fr. 6’000.–, näm-
lich der Wert abzüglich die für den
Autokauf aufgenommene Darlehens-
schuld von Fr. 4’000.–.

Wenn nicht klar ist, wem oder zu
welcher Masse (Errungenschaft oder
Eigengut) ein Vermögenswert gehört,
wird angenommen, dass er beiden
Ehegatten je zur Hälfte gehört und
zur Errungenschaft zählt.

Selbständige Verwaltung und
Nutzung
Jeder Ehegatte verwaltet und nutzt
die Vermögenswerte, die ihm zuste-
hen oder die er erwirbt, selber und
kann selbst darüber verfügen. So
kann die Ehefrau (im Gegensatz zum
früheren Recht!) zum Beispiel die Er-
träge von geerbten Wertpapieren für
sich beanspruchen oder eine geerb-
te Liegenschaft selbst verwalten oder
verkaufen, wobei sie selbstverständ-
lich die Vermögensverwaltung auch
ihrem Ehemann überlassen kann.
Ebenso selbständig bestimmen die
Ehegatten über die Verwendung
ihres Lohnes.

Vom Ehemann genutzt
und verwaltet

Von der Ehefrau genutzt
und verwaltet

Errungenschaft
Ehemann 
Fr. 90'000.–

Eigengut
Ehemann 
Fr. 30'000.–

Eigengut
Ehefrau 
Fr. 25'000.–

Errun-
  genschaft 
    Ehefrau 
      Fr. 15'000.–
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Das eheliche Güterrecht

Die Vermögensaufteilung lässt sich
anhand des Kuchendiagramms links
unten veranschaulichen.

Reinvermögen beider Ehegatten: 
Fr. 160’000.–.

Durch die hälftige Vorschlagsbeteili-
gung ist es für einen Ehegatten von
geringerer Bedeutung, ob sich ein
Vorschlag bei ihm oder beim andern
Ehegatten einstellt, weil er ja letzt-
lich in gleichem Masse in den Ge-
nuss desselben kommt.

Wenn bei einem Ehegatten die
Schulden grösser sind als das Ver-
mögen, spricht man von einem
Rückschlag. Einen Rückschlag trägt
jeder Ehegatte selbst.

Beispiel: Der Vorschlag des Ehe-
mannes beträgt Fr. 90’000.– und der
Rückschlag (Schulden) der Ehefrau
Fr. 15’000.–. Die Ehefrau hat trotz-
dem Anspruch auf die Hälfte des
Vorschlags des Ehemannes, d.h. Fr.
45’000.–, trägt aber ihren Rückschlag
alleine. Nach Verrechnung mit den
Schulden verbleiben der Ehefrau so-
mit noch Fr. 30’000.– und dem Ehe-
mann Fr. 45’000.–.

Regeln zur Vorschlagsberechnung
Bei der güterrechtlichen Auseinan-
dersetzung regeln die Ehegatten
zunächst ihre gegenseitigen Schul-
den. Wenn die Ehefrau ihrem Gatten
zum Beispiel einen Betrag von Fr.
10’000.– zum Kauf eines Bootes gab,
hat der Ehemann diesen Betrag sei-

Die wichtigste Folge des ordentli-
chen Güterstands der Errungen-
schaftsbeteiligung ist die hälftige
Aufteilung des Vorschlags bei Ehe-
auflösung. Jeder Ehegatte ist zur
Hälfte am (Errungenschafts-) Vor-
schlag des andern beteiligt.

Beispiel: Im Fall einer Scheidung
beträgt der Vorschlag des Eheman-
nes Fr. 90’000.– und derjenige der
Ehefrau Fr.15’000.–. Die Ehefrau hat
Anspruch auf Fr. 45’000.–. am Vor-
schlag des Ehemannes, und dieser
kann von seiner Ehefrau Fr. 7’500.–
fordern. Die beidseitigen Forderun-
gen können natürlich verrechnet
werden: Der Ehemann muss seiner
Ehefrau Fr. 37’500.– auszahlen. Per
Saldo besässen dann die geschiede-
nen Eheleute je Fr. 52’500.–.

Wenn bei beiden Ehegatten der Vor-
schlag positiv ist, was der Regelfall
sein dürfte, können beide Vorschläge
zusammengezählt werden, und die
Summe ist dann einfach zu halbie-
ren  (Fr. 90’000.– + Fr. 15’000.– : 2 =
Fr. 52’500.–).

Eigengut
Ehemann 
Fr. 30'000.–

Eigengut
Ehefrau 
Fr. 25'000.–

Errungen-
schaftsanteil
Ehemann 
Fr. 52'500.–

Errungen-
schaftsanteil
Ehefrau 
Fr. 52'500.–
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Das eheliche Güterrecht

mögen des schuldenden Ehegatten
nicht mehr ausreicht, um die Vor-
schlagsforderung des anderen zu
decken, kann der berechtigte Ehe-
gatte die Zuwendungen von den Be-
günstigten zurückverlangen. Diese
Forderungen verfallen aber bereits
ein Jahr nachdem der Berechtigte da-
von Kenntnis erhielt.

Schliesslich wird die Vorschlagsbe-
rechnung durch den sogenannten
Mehrwertanteil beeinflusst, auf wel-
chen zufolge seiner Bedeutung nach-
stehend etwas näher eingegangen
wird.

Der Mehrwertanteil
Wenn ein Ehegatte zur Wertvermeh-
rung eines Vermögensgegenstandes
des andern ohne entsprechende Ge-
genleistung beigetragen hat und
nichts anderes schriftlich vereinbart
worden ist, so hat er einen Anteil an
diesem Mehrwert. Die Forderung
entspricht dem Anteil seines Beitra-
ges und wird nach dem Wert des
Vermögensgegenstandes bei Eheauf-
lösung berechnet.

Die etwas komplizierte Regelung soll
an einem Beispiel verdeutlicht wer-
den: Die Ehefrau erbt eine Liegen-
schaft im Wert von Fr. 300’000.–. Da
ihr Erbteil nur Fr.140’000.– beträgt,
streckt ihr der Ehemann aus seinen
Geschäftsmitteln (Errungenschaft)
die fehlenden Fr.100’000.– als zinslo-
ses Darlehen vor, die restlichen Fr.
60’000.– bringt die Ehefrau aus ih-
rem gesparten Arbeitsverdienst auf.

ner Ehefrau zurückzuerstatten, sofern
er nicht nachweisen kann, dass ihm
diese Summe seinerzeit geschenkt
wurde.

Vermögensverschiebungen zwischen
der Errungenschaft und dem Eigen-
gut eines Gatten sind ebenfalls zu
korrigieren, da sonst die Vorschlags-
berechnung verfälscht würde. Neh-
men wir zum Beispiel an, eine Ehe-
frau kaufe für Fr. 10’000.– eine Per-
lenkette und bezahle an den Kauf-
preis Fr. 4’000.– aus Erbschaftsmit-
teln. In diesem Fall zählt die Kette
zwar als Eigengut (Schmuck!), der
Errungenschaft steht aber eine Er-
satzforderung von Fr. 6’000.– zu.

Mit der freien Verfügungsbefugnis
über seine Errungenschaft hat es je-
der Ehegatte in der Hand, seine Er-
rungenschaft und damit auch den
hälftigen Vorschlagsanteil seines
Ehepartners zu schmälern, indem er
Güter der Errungenschaft verschenkt.
Um solchen Machenschaften entge-
genzuwirken, sieht das Gesetz die
sogenannte Hinzurechnung vor: Un-
entgeltliche Zuwendungen von grös-
serem Wert, welche ein Ehegatte
ohne ausdrückliche oder stillschwei-
gende Zustimmung des andern vor
Auflösung des Güterstandes ge-
macht hat, werden zur Errungen-
schaft hinzugezählt. Solche Korrektu-
ren erfolgen aber nur, wenn die Zu-
wendungen nicht mehr als fünf Jahre
zurückliegen. Diese zeitliche Begren-
zung entfällt, wenn ein Ehegatte den
Beteiligungsanspruch des anderen
absichtlich schmälert. Falls das Ver-
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Das eheliche Güterrecht

risten sprechen hier vom Mehrwert-
anteil der Errungenschaft gegenüber
dem Eigengut.

Eine Beteiligung am Minderwert be-
steht nicht. Der beitragende Ehegat-
te erhält somit auf jeden Fall seinen
ursprünglichen Beitrag zurück.

Ein Beitrag zum Mehrwert kann sich
auch aus ausserordentlichen Ar-
beitsleistungen ergeben, indem bei-
spielsweise ein Ehegatte bei der
Hausrenovation massgeblich mit-
hilft.

Der Mehrwertanteil wird erst bei
Eheauflösung fällig, und er fällt in
dasjenige Gut des berechtigten Ehe-
gatten, aus welchem der Beitrag
stammte.

Wichtig ist folgender Hinweis: Bei
Investitionen oder Beiträgen von ei-
ner Errungenschaft in die andere Er-
rungenschaft sind die komplizierten
Mehrwertberechnungen nicht nötig,
da ja jeder Ehegatte hälftig an der
Errungenschaft des andern beteiligt
ist.

Haftung der Ehegatten
Jeder Ehegatte kann ohne Ein-
schränkung Verpflichtungen einge-
hen, haftet dafür aber auch mit sei-
nem gesamten Vermögen, also mit
dem Eigengut und der Errungen-
schaft. Das Vermögen des einen Gat-
ten kann aber grundsätzlich nicht zur
Deckung von Schulden des andern
Ehegatten herangezogen werden. Ei-

Zehn Jahre später, bei der güter-
rechtlichen Auseinandersetzung, hat
die Liegenschaft einen Wert von Fr.
450’000.–. Der Mehrwert beträgt also
Fr. 150’000.–. Der Mehrwertanteil des
Ehemannes ist proportional zu sei-
nem Beitrag von Fr. 100’000.– zum
Basiswert von Fr. 300’000.– (Erbteil
von Fr. 140’000.– plus finanzielle
Leistungen von Fr. 160’000.–). Er be-
trägt somit einen Drittel, das heisst
Fr. 50’000.–. Zusätzlich zu diesem
Mehrwertanteil hat der Ehemann
selbstverständlich Anspruch auf
Rückerstattung  der  vorgestreckten
Fr. 100’000.–; sein Gesamtanspruch
beträgt demnach Fr. 150’000.–.

Um zu vermeiden, dass ein Ehegatte
aus Errungenschaftsmitteln einen
Mehrwert in seinem Eigengut
schafft, an dem der andere Ehegatte
nicht teilhaben kann (da er am Ei-
gengut nicht partizipiert), wird der
Mehrwertanteil auch zwischen den
beiden Vermögensmassen desselben
Ehegatten berücksichtigt.

Im vorstehenden Beispiel erbrachte
die Ehefrau Fr. 60’000.– – also einen
Fünftel – an den Basiswert von Fr.
300’000.– aus ihrem gesparten Ar-
beitsverdienst, also aus Errungen-
schaftsmitteln. Der entsprechende
Mehrwertanteil beläuft sich  daher
auf einen Fünftel des Mehrwertes
der Liegenschaft von Fr. 150’000.–,
also auf Fr. 30’000.–. Diese Fr.
30’000.– sind bei der güterrechtli-
chen Auseinandersetzung vom Ei-
gengut in Abzug zu bringen und der
Errungenschaft zuzuschlagen. Die Ju-
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Das eheliche Güterrecht

ne wichtige Ausnahme betrifft die
Haftung für Haushaltschulden: Im
Rahmen der sogenannten Schlüssel-
gewalt (Schulden der normalen
Haushaltführung) werden beide Ehe-
gatten solidarisch verpflichtet. Der
Umfang der Schlüsselgewalt richtet
sich nach dem Lebensstandard der
Eheleute. So dürfte zum Beispiel
eine Frau in guten finanziellen Ver-
hältnissen beim Kauf einer luxuriö-
sen Stereo- oder Videoanlage wohl
auch ihren Mann verpflichten, wäh-
renddem ein Mann, der nur über ein
knappes Einkommen verfügt, mögli-
cherweise bereits beim Kauf eines
Fernsehgerätes seine Schlüsselge-
walt überschreitet. Die Ehefrau haf-
tet dann dem Verkäufer gegenüber
nicht.

Bei der Pfändung oder im Konkurs
eines Ehegatten können dessen
Gläubiger nicht auf die Vorschlags-
hälfte greifen, welche dem schuldne-
rischen Ehegatten gegenüber seinem
Ehepartner zusteht. Eine Ausnahme
bildet der beschränkte Zugriff von
Gläubigern der nicht erwerbstätigen
Hausfrau auf deren Anspruch auf ei-
nen «Haushaltlohn» (dazu nachfol-
gend).
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Das eheliche Güterrecht

Die Stellung der Ehefrau

Durch die hälftige Errungenschafts-
beteiligung und die selbständige
Nutzung und Verwaltung des eige-
nen Vermögens ist die Stellung von
Ehefrau und Ehemann gleich. Die
nichterwerbstätige Ehefrau kann ei-
ne Art Haushaltlohn beanspruchen.
Zudem darf die Wohnung oder das
Wohnhaus nur noch mit Einwilli-
gung der Ehefrau gekündigt bzw. ver-
kauft werden.

Das neue Eherecht hat die Stellung
der Ehefrau derjenigen des Eheman-
nes angeglichen. Sie nutzt und ver-
waltet, entgegen dem bisherigen
Recht, selbständig ihre Einkünfte
und ihr Vermögen und kann auch
selbständig alle Rechtsgeschäfte
abschliessen. Die hälftige Beteili-
gung am Vorschlag des Ehemannes
bietet Gewähr, dass die nicht er-
werbstätige Ehefrau, die Mutter und
Hausfrau, bei Eheauflösung dem
Ehemann finanziell gleichgestellt ist.
Nun nützt der haushaltführenden
Ehefrau die nach Eheauflösung ein-
tretende finanzielle Gleichstellung
nicht viel, wenn sie während der Ehe
ausgenützt wird und der knausrige
Ehemann sich beispielsweise teure
Hobbys leistet und seine Ehefrau
mit Rabattmarken abspeist. Die Ehe-
frau, welche kein Einkommen erzielt,
hat deshalb Anspruch auf einen an-
gemessenen Geldbetrag zur freien
Verfügung. Dabei handelt es sich
nicht um einen «Hausfrauenlohn»,
anderseits auch nicht nur um ein

Trinkgeld. Der Anspruch hängt von
den finanziellen Möglichkeiten des
Ehemannes ab. Eine Rolle spielt
auch das Taschengeld, das der Ehe-
mann für sich in Anspruch nimmt.

Die finanzielle Stellung der Ehefrau
wird auch durch die Bestimmung ab-
gesichert, wonach ein Ehegatte, der
erheblich mehr im Beruf oder Ge-
werbe seines Ehepartners mitge-
arbeitet hat, als dies üblich ist,
Anspruch auf eine angemessene
Entschädigung hat. Damit dürfte vor
allem das immense Arbeitspensum
jener Frauen honoriert werden, wel-
che neben dem Haushalt und der
Kinderbetreuung auch noch in grös-
serem Umfang im Geschäft ihres
Ehemannes mitarbeiten. Die Forde-
rung ist unverjährbar.

Auch bei der Wohnsitzfrage hat die
Ehefrau ein gewichtiges Wort mitzu-
reden: Die Ehegatten müssen die ge-
meinsame Wohnstätte zusammen
bestimmen, und die Kündigung der
Wohnung oder der Verkauf des Hau-
ses erfordert beidseitige Zustim-
mung. Beim Tode eines Ehegatten
kann der Überlebende verlangen,
dass ihm – unter Anrechnung an sei-
ne Ansprüche – das Haus oder die
Wohnung und der Hausrat zugeteilt
werden. Eine Witwe kann somit von
ihren Kindern nicht aus dem Haus
verdrängt werden.

Die Ehefrau hat einen Anspruch dar-
auf, über die Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse ihres Ehegatten
orientiert zu werden. Der Ehegatte
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ist verpflichtet, seiner Frau Auskunft
zu geben. Zwischen den Ehegatten
wird das Bankgeheimnis durchbro-
chen.

Andererseits ist die erwerbstätige
Ehefrau verpflichtet, aus ihrem Ver-
dienst einen angemessenen Beitrag
an die Kosten des gemeinsamen
Haushaltes zu leisten.
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beteiligung zu ändern. Ferner kann
ein anderer Güterstand gewählt wer-
den. Eheverträge müssen stets öf-
fentlich bzw. notariell beurkundet
werden.
Viele Ehegatten schliessen einen
Ehevertrag hauptsächlich aus fol-
genden Gründen ab:
• Gemeinsame engere Bindung
• Wirtschaftliche Besserstellung des

überlebenden Ehegatten gegen-
über andern Erben

• Schutz von Vermögenswerten ge-
genüber Gläubigern

• Sicherung der Geschäfts- oder Un-
ternehmensnachfolge (vgl. Kapitel
«Die Geschäftsnachfolge» S. 32)

Kein Ehevertrag wird allen Zweckbe-
stimmungen gleichzeitig gerecht. Die
Wahl eines Ehevertrages oder allen-
falls einer Kombination von Ehever-
trag und Erbvertrag richtet sich nach
der Interessenlage. Dazu ist der Bei-
zug eines fachkundigen Rechtsbera-
ters unerlässlich. Im folgenden sol-
len die wichtigsten und gebräuch-
lichsten Eheverträge kurz skizziert
werden.

Abgeänderte 
Errungenschaftsbeteiligung
Durch Ehevertrag kann die hälftige
Beteiligung am Vorschlag des andern
abgeändert werden, wobei sogar die
Zuwendung des ganzen Vorschlags
an den Überlebenden möglich ist
(ausser bei nichtgemeinsamen
Nachkommen). Falls das eheliche
Vermögen nur aus Errungenschaft
(Vorschlag) besteht, kommt diese Art
von Ehevertrag einer Enterbung der

Eheverträge – Abweichungen
von der gesetzlichen 
Regelung

Durch Eheverträge können die Ehe-
gatten den gesetzlichen Güterstand
der Errungenschaftsbeteiligung ab-
ändern oder durch einen andern
Güterstand ersetzen, um beispiels-
weise den überlebenden Ehegatten
gegenüber den andern Erben zu be-
vorteilen, das eheliche Vermögen ge-
genüber Gläubigern besser abzu-
sichern oder einer besondern Situa-
tion angemessener Rechnung zu
tragen.

Die Errungenschaftsbeteiligung kann
so  abgeändert  werden,  dass  der
ganze Vorschlag dem überlebenden
Ehegatten zugewiesen wird.

Die Gütertrennung scheidet das ehe-
liche Vermögen in das Mannes- und
das Frauengut, wodurch bei Eheauf-
lösung keine gegenseitigen güter-
rechtlichen Ansprüche entstehen.

Die Gütergemeinschaft vereinigt das
ganze eheliche Vermögen zu einem
Gesamtgut: Beide Ehegatten können
nur gemeinsam darüber verfügen.

Durch den Ehevertrag können die
güterrechtlichen Verhältnisse zwi-
schen den Ehegatten anders als in
der gesetzlichen Errungenschaftsbe-
teiligung geordnet werden. So ist es
beispielsweise möglich, die im Ge-
setz vorgesehene hälftige Teilung des
Vorschlags in der Errungenschafts-
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schlossen oder geändert werden.
Änderungen der Vorschlagsbeteili-
gung gelten im Falle einer Eheschei-
dung nur, wenn dies im Ehevertrag
ausdrücklich vereinbart worden ist.

Gütertrennung
Durch die Gütertrennung wird das
eheliche Vermögen in zwei Komple-
xe geteilt, wobei jeder Ehegatte mit
seinem Vermögen für seine Schul-
den haftet. Somit kann ein Ge-
schäftsmann sein ganzes privates
Vermögen der Ehefrau überschrei-
ben, womit im Falle eines Konkurses
das eheliche Vermögen dem Zugriff
der Gläubiger in der Regel entzogen
ist. Im Rahmen des Wechsels eines
Güterstands – z.B. von der Errungen-
schaftsbeteiligung zur Gütertrennung
– fallen in der Regel bei der Übertra-
gung einer Liegenschaft auf die Ehe-
frau weder Handänderungs- noch
Grundstückgewinnsteuern an.
Im Vergleich zur Errungenschaftsbe-
teiligung zeitigt die Gütertrennung
ihre Wirkungen hauptsächlich bei
der Auflösung des Güterstandes.
Keinem Ehegatten steht ein An-
spruch an der Vermögensvermeh-
rung des andern zu. Damit müssen
die Vermögen der Ehegatten auch
nicht in Eigengut und Errungen-
schaft aufgeteilt werden, weil ja kei-
ne Vorschlagsrechnung zu erstellen
ist. Der Güterstand der Gütertren-
nung kommt jenen Ehegatten entge-
gen, die in der Ehe eine möglichst
grosse finanzielle Unabhängigkeit
bewahren wollen. Die Gütertrennung
ist auch der einfachste und klarste

Nachkommen gleich. Mit der Zuwei-
sung des ganzen Vorschlages an den
überlebenden Ehegatten zulasten
der gemeinsamen Kinder trägt das
Gesetz einem weitverbreiteten Be-
dürfnis von Ehegatten, die einander
für das Alter bestmöglich absichern
wollen, Rechnung. Dass die Nach-
kommen dadurch enterbt werden, ist
nur bedingt richtig, indem sie zwar
beim Hinschied des einen Elternteils
nichts erhalten, jedoch beim Tode
des überlebenden Elternteils zum
Zuge kommen (falls dann noch Ver-
mögen vorhanden ist).
Der überlebende Ehegatte kann sich
allerdings wieder verheiraten, womit
ein Teil der Gesamterbschaft dem
neuen Ehegatten zufliesst (was wie-
derum durch zusätzliche ehe- und
erbvertragliche Vereinbarungen ge-
mildert werden kann). Wenn der
überlebende Elternteil ein hohes Al-
ter erreicht, können die Kinder ihr
Erbe erst relativ spät antreten.
Die Errungenschaftsbeteiligung lässt
sich ehevertraglich auch so abän-
dern, dass für Beruf oder Geschäfts-
betrieb bestimmte Teile der Errun-
genschaft zu Eigengut erklärt wer-
den. Ferner können die Eheleute ver-
einbaren, dass die Erträge aus dem
Eigengut nicht in die Errungenschaft
fallen sollen. Mit solchen Regelun-
gen, welche die Errungenschaftsbe-
teiligung des andern Ehegatten teil-
weise ausschliessen, nähert man
sich immer mehr der Gütertrennung.
Auch ohne Ehevertrag, das heisst
bereits durch schriftliche Vereinba-
rung zwischen den Ehegatten, kann
die Mehrwertbeteiligung ausge-
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Das Hauptproblem der Güterge-
meinschaft bildet die Haftung des
Gesamtgutes für Schulden der Ehe-
gatten. Durch ehevertragliche Be-
schränkungen kann ein unerwünsch-
tes Haftungsrisiko gemildert werden.
Allerdings entfernt man sich damit
vom eigentlichen Sinn und Zweck
dieses Güterstandes.
Wenn ein Ehegatte stirbt, steht dem
überlebenden Partner die Hälfte des
Gesamtgutes zu. Für die andere Hälf-
te gelten die Regeln des Erbrechts.
Ehevertraglich kann eine andere Tei-
lung vorgesehen werden, wobei je-
doch die Pflichtteilsansprüche der
Nachkommen nicht beeinträchtigt
werden dürfen (vgl. dazu das Kapitel
über den Pflichtteilsschutz S.22). Da-
her wählen hauptsächlich kinderlo-
se Ehepaare die Gütergemeinschaft.
So können sie ehevertraglich das Ge-
samtgut beim Tode eines Ehegatten
dem Überlebenden zuweisen und
die Eltern des Verstorbenen von der
Erbfolge ausschliessen. Der überle-
bende Ehegatte erhält somit das ge-
samte eheliche Vermögen zu Eigen-
tum, ohne dass er mit seinen
Schwiegereltern teilen müsste. Dabei
ist allerdings zu bedenken, dass zwar
der überlebende Ehegatte optimal
geschützt ist, bei dessen Tod aber
das gesamte eheliche Vermögen sei-
ner eigenen Verwandtschaft zufliesst.
Die Erben des zuerst verstorbenen
Ehegatten erhalten nichts. Das kann
dann stossend sein, wenn das eheli-
che Vermögen hauptsächlich vom
zuerst verstorbenen Ehegatten
stammt. Diese oft unerwünschten
Folgen können durch einen zusätzli-

Güterstand, da keine Vorschlags-
und Mehrwertbeteiligung besteht.
Wenn allerdings die Ehefrau nicht
erwerbstätig ist, wird sie durch die
Gütertrennung benachteiligt: Bei
Auflösung der Ehe hat sie keinen An-
spruch an der Errungenschaft des
Ehemannes.
Schliesslich sei noch erwähnt, dass
die Gütertrennung nie eine getrenn-
te Besteuerung bewirkt. Beim Bund
und in allen Kantonen wird, unab-
hängig vom Güterstand, stets das
Einkommen der Ehefrau zu demjeni-
gen des Ehemannes hinzugerechnet.

Gütergemeinschaft
Die Gütergemeinschaft ist, etwas ro-
mantisch ausgedrückt, der Güter-
stand der vollkommenen Ehe. Sie
vereinigt das Vermögen und die Ein-
künfte von Mann und Frau zu einem
Gesamtgut, das den beiden Ehegat-
ten ungeteilt gehört und über das sie
nur gemeinsam verfügen können.
Man spricht nicht mehr von Mein
und Dein, sondern nur noch vom ge-
meinsamen Gut. Diese Allgemeine
Gütergemeinschaft kann allerdings
ehevertraglich so beschränkt werden,
dass die Gemeinschaft nur für die
Errungenschaft gilt. Es können auch
bestimmte Vermögenswerte wie
Grundstücke, Geschäftsbetriebe oder
sogar der Arbeitserwerb eines Ehe-
gatten von der Gemeinschaft ausge-
schlossen werden. Bei Abweichun-
gen von der Allgemeinen Güterge-
meinschaft entstehen automatisch
Eigengüter, die jeder Ehegatte
selbständig verwaltet und über die er
selber verfügen kann.
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chen Erbvertrag korrigiert werden,
wobei dann allerdings hohe Erb-
schaftssteuern auf der nicht-bluts-
verwandten Seite anfallen (je nach
Kanton zwischen 25 und 50%).
Wird die Ehe durch Scheidung auf-
gelöst, kann jeder Ehegatte vom Ge-
samtgut zurücknehmen, was unter
der Errungenschaftsbeteiligung sein
Eigengut wäre; das übrige Gesamt-
gut fällt den Ehegatten je zur Hälfte
zu. Vereinbarungen über die Ände-
rung der gesetzlichen Teilung gelten
nur, wenn dies ehevertraglich für den
Scheidungsfall ausdrücklich verein-
bart wurde.

Der altrechtliche Güterstand der
Güterverbindung
Im alten Eherecht bildete die Güter-
verbindung den normalen oder ge-
setzlichen Güterstand. Dieser Güter-
stand ist im neuen Recht nicht mehr
vorgesehen. Die Ehegatten konnten
jedoch bis ein Jahr nach Inkrafttreten
des neuen Eherechts durch schriftli-
che Meldung an das Güterrechts-
oder Handelsregisteramt erklären,
dass sie den Güterstand der Güter-
verbindung beibehalten wollen. So
unterstehen immer noch zahlreiche
Ehepaare diesem altrechtlichen Gü-
terstand.
Ferner konnte der Ehemann durch
eine einseitige Erklärung bis zum In-
krafttreten des neuen Eherechts be-
wirken, dass bei der späteren Ehe-
auflösung der Vorschlag nicht hal-
biert, sondern gemäss altem Recht
zu Gunsten des Ehemannes gedrit-
telt wird. Diese Rechtsfolge tritt

auch, für viele Ehepaare ungewollt,
bei einer Scheidung ein, wenn sie
unter dem alten Recht der Güterver-
bindung durch Ehevertrag den
ganzen Vorschlag dem überlebenden
Ehegatten zugewiesen haben.

Die Güterverbindung kennzeichnet
folgende Merkmale:
• Die eingebrachten Güter von Mann

und Frau sowie die Errungenschaft
verwaltet und nutzt der Ehemann,
ausgenommen ist nur das Sonder-
gut der Ehefrau.

• Das Vermögen der Ehegatten setzt
sich aus drei Hauptbestandteilen
zusammen:
• dem beidseitig eingebrachten

Gut, das heisst aus allem, was
die Ehegatten mit in die Ehe ge-
bracht haben oder was ihnen
während der Ehe erb- oder
schenkungsweise zugefallen ist;

• dem Sondergut der Ehefrau,
welches in der Regel aus ihren
persönlichen Gegenständen wie
Kleider, Schmuck usw. und vor
allem aus ihrem Arbeitserwerb
besteht;

• der Errungenschaft, das heisst
allen Vermögensteilen, die nicht
eingebrachtes Gut oder Sonder-
gut darstellen. Die Errungen-
schaft besteht somit in der Regel
aus dem durch den Arbeitsver-
dienst des Ehemannes Erspar-
ten und aus Vermögenserträgen.

• Aus der Errungenschaft wird der
Vorschlag bestimmt. Dieser wird
gedrittelt, wobei dem Ehemann
zwei Drittel und der Ehefrau ein
Drittel zustehen.



Nachdem beim Tod eines Ehegatten
in der güterrechtlichen Auseinander-
setzung festgelegt worden ist, was
ihm vom ehelichen Vermögen ge-
hört, stellt sich im Erbrecht die Fra-
ge, wer den Verstorbenen beerbt. Die
Anteile der Erben werden durch das
Gesetz in Bruchteilen festgelegt. Sie
können durch eine letztwillige Verfü-
gung (Testament, Erbvertrag) zum
Teil verändert werden, teilweise
jedoch nur bis zu einem gewissen
Minimum, das man Pflichtteil nennt.

Hat der Verstorbene keine letztwilli-
ge Verfügung errichtet, so tritt die
gesetzliche Erbfolge ein, das heisst
die Nachkommen oder Verwandten
und der Ehegatte beerben ihn
gemäss der gesetzlichen Regelung.
Die ausserhalb der Ehe geborenen
sowie die adoptierten Kinder sind
den ehelichen Kindern erbrechtlich
gleichgestellt.

Die einzelnen Vermögensteile wer-
den zum Verkehrswert eingesetzt,
den sie im Zeitpunkt des Todes des
Erblassers aufweisen. Dies gilt auch
für Liegenschaften. Einzig bei land-
wirtschaftlichen Gewerben besteht
eine Sonderregelung, indem Bauern-
betriebe inklusive Land von einem
geeigneten Erben zum Ertragswert
übernommen werden können (sog.
bäuerliches Erbrecht).

Erbfolge in der Ehe mit 
Nachkommen
Neben den Kindern erhält der über-
lebende Ehegatte die Hälfte des
Nachlasses zu Eigentum.
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Die gesetzliche Erbfolge

Wenn der Verstorbene kein Testa-
ment errichtet hat, tritt die gesetzli-
che Erbfolge ein, das heisst, sein
überlebender Ehegatte und seine
Nachkommen oder Verwandten be-
erben ihn. Die nächsten Erben
schliessen dabei jeweils entfernter
verwandte Erben aus.

In der Erbfolge herrscht der Grund-
satz, dass stets die Nachkommen in
die Erbenstellung des verstorbenen
Elternteils eintreten.

Der überlebende Ehegatte und die
Nachkommen erben je die Hälfte
des Nachlasses; neben Erben des
elterlichen Stammes erhält der über-
lebende Ehegatte drei Viertel des
Nachlasses, neben weiter entfernten
Verwandten ist er Alleinerbe.
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Beispiel:
Der verstorbene Ehemann hinter-
lässt Fr. 140’000.–. Die Witwe und
zwei Kinder erhalten davon Fr.
70’000.– bzw. je Fr. 35’000.–.

Solange die Kinder minderjährig
sind, verwaltet die Mutter das Kin-
desvermögen, wobei sie die Vermö-
genserträge für den Unterhalt und
die Ausbildung der minderjährigen
Kinder verwenden darf; ein Über-
schuss fällt in das Kindesvermögen.

Beim Tod des zweiten Elternteils er-
ben die Kinder den ganzen Nachlass.
Wenn ein Kind vor seinen Eltern
stirbt, sind seine Nachkommen erb-
berechtigt. Hat ein solches Kind kei-
ne Nachkommen, erben seine Ge-
schwister entsprechend mehr.

Erbfolge in der kinderlosen Ehe
Wenn eine Ehe kinderlos geblieben
ist, erhält der überlebende Ehegatte
neu drei Viertel des Nachlasses. Ein
Viertel geht an die Eltern des Ver-
storbenen, wenn diese nicht mehr
leben an seine Geschwister bzw. die
Nichten und Neffen. Dabei gilt der
Grundsatz, dass weiter entfernte Ver-
wandte nur zum Zuge kommen,
wenn die näheren Verwandten nicht
mehr leben. So erben beispielsweise

Geschwister nur, wenn ein oder bei-
de Elternteile des Erblassers bereits
gestorben sind.

Wenn keine Erben des elterlichen
Stammes vorhanden sind, erhält der
überlebende Ehegatte die ganze Erb-
schaft zu Eigentum. Onkel und Tan-
ten, Cousins (Vettern) und Cousinen
(Basen) erben nichts mehr. (Im alten
Recht musste der überlebende Ehe-
gatte auch noch mit den Erben des
grosselterlichen Stammes teilen.)
Die Situation lässt sich wie folgt dar-
stellen:

Wenn die Eltern des Erblassers le-
ben:

Wenn der Vater des Erblassers ge-
storben ist, jedoch Geschwister le-
ben:

Wenn keine Geschwister vorhanden
sind, erbt die Mutter den ganzen
Viertel. Wenn die Geschwister schon
früher gestorben sind, treten deren
Nachkommen an ihre Stelle.

Ehefrau: 
Ehemann † 1/2 = Fr. 70’000.–

Kind: Kind:
1/4 = Fr. 35’000.– 1/4 = Fr. 35’000.–

1/2 = Fr. 70’000.–

Vater des Mutter des
Erblassers: 1/8 Erblassers: 1/8

Geschwis- Ehegatte:
ter: – Erblasser † 3/4

Vater des Mutter des
Erblassers: † Erblassers: 1/8

Geschwis- Ehegatte:
ter: 1/8 Erblasser † 3/4



Die sogenannte freie oder verfügba-
re Quote, also jene Summe, über die
der Erblasser frei verfügen kann,
lässt sich wie folgt berechnen:

Anteile bei gesetzlicher Erbfolge.
/. pflichtteilsgeschützte Anteile
= verfügbare oder freie Quote

Einige Beispiele sollen die oft etwas
komplizierte Berechnung der Pflicht-
teile und der frei verfügbaren Quote
verständlicher machen.

Ein Erblasser möchte wissen, über
wieviel er bei einer zu verteilenden
Erbschaft von Fr. 80’000.– frei verfü-
gen kann, um diese Summe bei-
spielsweise einer wohltätigen Insti-
tution zu vermachen oder zusätzlich
seiner Ehefrau zuzuwenden.
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Der Pflichtteilsschutz

Der Pflichtteil ist jener gesetzlich be-
stimmte Teil seines Vermögens, wel-
chen der Erblasser seinen Nachkom-
men, seinem Ehegatten und seinen
Eltern nicht entziehen kann.

Die Höhe des Pflichtteils macht
einen Bruchteil des gesetzlichen Erb-
teils aus und beträgt

• für jeden Nachkommen drei Viertel 
• für den überlebenden Ehegatten

die Hälfte 
• für jedes der Eltern die Hälfte

Die verfügbare Quote beträgt, sofern
Nachkommen vorhanden sind, 3/8.

Der Erblasser kann durch eine letzt-
willige Verfügung (Testament, Erbver-
trag) zum Teil frei über sein Vermö-
gen verfügen. Diese Freiheit ist um
den Pflichtteil der Nachkommen, der
Eltern und des Ehegatten be-
schränkt. Jener Vermögensteil, über
den er nicht verfügen kann und der
somit den Erben in jedem Fall zu-
kommt, ist der sogenannte Pflicht-
teil. lm Gegensatz zum alten Recht
sind für alle Kantone die Geschwis-
ter oder deren Nachkommen nicht
mehr pflichtteilsgeschützt. Somit ist
nun das Erbrecht in der ganzen
Schweiz ausnahmslos vereinheit-
licht. Kantonale Unterschiede beste-
hen einzig bei den Erbschaftssteuern
(vgl. Kapitel Erbschafts- und weitere
Steuern S. 37) sowie bei der amtli-
chen Inventaraufnahme.
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Erblasser † Ehegatte 1/2

Kind A 1/4 Kind B 1/4 

Erblasser † Ehegatte
1/2 von 1/2 = 1/4

oder 4/16

Kind A Kind B 
3/4 von 1/4 = 3/16 3/4 von 1/4 = 3/16

Verteilung der Erbschaft
von Fr. 80’000.– an: Gesetzliche Erbfolge Pflichtteile Verfügbare Quote

Ehegatte 1/2 = 8/16 = 40’000.– 4/16 = 20’000.– 4/16 = 20’000.–

Kind A 1/4 = 4/16 = 20’000.– 3/16 = 15’000.– 1/16 =   5’000.–

Kind B 1/4 = 4/16 = 20’000.– 3/16 = 15’000.– 1/16 =   5’000.–

Ehe mit Nachkommen 

Gesetzliche Erbfolge Pflichtteile

Ehe ohne Nachkommen, 
ein Elternteil 

Gesetzliche Erbfolge Pflichtteile

Sofern Nachkommen vorhanden
sind, beträgt somit die verfügbare
Quote 3/8 (= 6/16) des Nachlasses.

Vater des Mutter des 
Erblassers † Erblassers: 1/4

Erblasser † Ehegatte: 3/4

Vater des Mutter des Erblassers: 
Erblassers † 1/2 von 1/4 = 1/8 

Erblasser † Ehegatte:
1/2 von 3/4 = 3/8

Verteilung des Nachlasses
von Fr. 80’000.– an: Gesetzliche Erbfolge Pflichtteile Verfügbare Quote

Ehegatte 3/4 = 6/8 = 60’000.– 3/8 = 30’000.– 3/8 = 30’000.–

Mutter des Erblassers 1/4 = 2/8 = 20’000.– 1/8 = 10’000.– 1/8 = 10’000.–

Total 1/1 = 8/8 = 80’000.– 4/8 = 40’000.– 4/8 = 40’000.–
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Vater des Erblassers † Mutter des Erblassers: 1/8

Geschwister Geschwister Erblasser † Ehegatte: 3/4
A: 1/16 B:1/16

1/8

Ehe ohne Nachkommen, ein Elternteil und
zwei Geschwister

Gesetzliche Erbfolge

Vater des Erblassers † Mutter des Erblassers: 
1/2 von 1/8 = 1/16

Geschwister Geschwister Erblasser † Ehegatte:
1/2 von 3/4 = 3/8

kein Pflichtteilsrecht

Pflichtteile

Verteilung des Nachlasses
von Fr. 80’000.– an: Gesetzliche Erbfolge Pflichtteile Verfügbare Quote

Ehegatte 3/4   = 12/16 = 60’000.– 3/8   = 6/16 = 30’000.– 6/16 = 30’000.–

Mutter des Erblassers 1/8   =   2/16 = 10’000.– 1/16 =             5’000.– 1/16 =   5’000.–

Geschwister A 1/16 = 12/16 =   5’000.– 1/16 =   5’000.–

Geschwister B 1/16 = 12/16 =   5’000.– 1/16 =   5’000.–

Total 1/1   = 16/16 = 80’000.– 7/16 =            35’000.– 9/16 = 45’000.–
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letztwillige Verfügung hauptsäch-
lich auf drei Arten begünstigen:

• Der Erblasser setzt die übrigen
Miterben auf den Pflichtteil und
weist die freigewordene, verfügba-
re Quote dem überlebenden Ehe-
gatten zu. Je entfernter die Ver-
wandtschaft, desto grösser ist die
Möglichkeit, den überlebenden
Ehegatten zu begünstigen. 

• Zulasten der gemeinsamen Nach-
kommen kann ausserdem verfügt
werden, dass der überlebende
Ehegatte die Nutzniessung der
gesamten Erbschaft bekommt. In
diesem Fall darf aber der Ehegatte
neben der Nutzniessung nicht
auch noch den Eigentumsan-
spruch auf die Hälfte des Nachlas-
ses geltend machen. Hingegen ist
es möglich, die Nachkommen auf
den Pflichtteil zu setzen und dem
überlebenden Ehegatten zusätzlich
die freigewordene Quote von 1/4
zu vermachen. Bei Wiederverheira-
tung des Ehegatten fällt die um-
fassende Begünstigung teilweise
dahin (Wegfall der Nutzniessung
im Umfang des Pflichtteils der
Nachkommen). 

• Einen pflichtteilsgeschützten Er-
ben kann der Erblasser unter ganz
bestimmten Umständen enterben
und dessen Quote dem überleben-
den Ehegatten zuweisen. Rechts-
erhebliche Enterbungsgründe sind
allerdings  sehr  selten.  Sie  wer-
den im nächsten Abschnitt darge-
stellt.

Die Begünstigung des 
Ehegatten

Am wirkungsvollsten kann der über-
lebende Ehegatte güterrechtlich, das
heisst durch einen Ehevertrag, be-
günstigt werden.

Der überlebende Ehegatte kann erb-
rechtlich in der Regel dadurch be-
günstigt werden, dass man

• andere Erben auf den Pflichtteil
setzt und dem Ehegatten die so
freigewordene Quote zuwendet; 

• dem Ehegatten zulasten der
gemeinsamen Nachkommen die
Nutzniessung am gesamten Nach-
lass vermacht.

Geschiedene Ehegatten beerben ein-
ander nicht.

Der überlebende Ehegatte kann gü-
terrechtlich begünstigt werden, in-
dem ihm durch Ehevertrag der ge-
samte Vorschlag zugewiesen wird
(vgl. den Abschnitt «Abgeänderte Er-
rungenschaftsbeteiligung» S.16).

Die erbrechtlichen Möglichkeiten zur
Begünstigung des überlebenden
Ehegatten gehen weniger weit als
die güterrechtlichen, da die zwingen-
den Normen über Pflichtteile die
Nachkommen und Eltern schützen.
Diese Schranke kann durch den Ehe-
vertrag weitgehend beseitigt werden.

Erbrechtlich kann der Erblasser den
überlebenden Ehegatten durch eine
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Es ist zu beachten, dass geschiedene
Ehegatten einander nicht mehr beer-
ben. Die gesetzliche Erbfolge fällt
weg, und auch die letztwilligen Ver-
fügungen, die ein Ehegatte vor der
Scheidung errichtet hat, sind unwirk-
sam. Selbstverständlich kann aber
ein Erblasser seinem früheren Ehe-
gatten durch ein neues Testament
eine Zuwendung machen.
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Die Enterbung

Man unterscheidet zwischen der
Strafenterbung und der Enterbung
eines Zahlungsunfähigen.

Durch die Strafenterbung wird einem
Berechtigten auch der Pflichtteil
weggenommen. Eine Strafenterbung
ist nur möglich bei einem schwer-
wiegenden Verbrechen oder einer
schweren Vernachlässigung der fami-
lienrechtlichen Pflichten gegenüber
dem Erblasser oder einer ihm nahe-
stehenden Person.

Durch die Enterbung eines Zah-
lungsunfähigen kann verhindert wer-
den, dass der Pflichtteil eines über-
schuldeten Nachkommen seinen
Gläubigern zufällt.

Eine Strafenterbung ist nur in fol-
genden seltenen Fällen möglich:

Zum einen, wenn der Erbe gegen
den Erblasser oder gegen eine ihm
nahe verbundene Person ein schwe-
res Verbrechen begangen hat. Der
Versuch des Erben, den Erblasser
aus dem Geschäft zu drängen oder
die Hintergehung zum Schaden des
Geschäftes sind beispielsweise un-
genügende Enterbungsgründe.

Zum andern, wenn der Erbe gegen-
über dem Erblasser oder einem An-
gehörigen des Erblassers seine fami-
lienrechtlichen Pflichten schwer ver-
letzt hat. Das Bundesgericht be-
stätigte beispielsweise die Enter-

bung einer Tochter durch ihren Vater,
weil sie grundlos Ehemann und Kin-
der verliess, um mit dem Geliebten
zusammenzuleben.

Im übrigen ist eine Strafenterbung
nur gültig, wenn der Erblasser in sei-
ner letztwilligen Verfügung den Ent-
erbungsgrund genau angegeben hat.
Allgemeine Vorwürfe, wie etwa jener
des schlechten Lebenswandels,
genügen dabei nicht.

Die Enterbung eines Zahlungsun-
fähigen ist nur gegenüber Nach-
kommen möglich. Sie soll verhüten,
dass die dem Pflichtteilsberechtigten
zugefallene Erbschaft in die Hände
der Gläubiger gelangt. Deshalb kann
diese Enterbung nur stattfinden,
wenn der betreffende Nachkomme
zahlungsunfähig ist und gegen ihn
Verlustscheine bestehen. Die Enter-
bung eines Zahlungsunfähigen ist je-
doch nur für die Hälfte des Pflicht-
teils möglich und nur unter der Vor-
aussetzung, dass dieser Teil den
zukünftigen Nachkommen des Ent-
erbten zugewendet wird. Die andere
Hälfte der Pflichtteilsquote fällt so-
mit den Gläubigern zu.
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Testament und Erbvertrag

Wer mündig und urteilsfähig ist,
kann über sein Vermögen testamen-
tarisch verfügen.

Das eigenhändige Testament wird
handschriftlich wie ein Brief (Datum,
Inhalt und Unterschrift) verfasst; das
öffentliche Testament und der Erb-
vertrag müssen durch einen Notar
unter Beizug von zwei Zeugen errich-
tet werden.

Wer seine Erbfolge der gesetzlichen
Regelung überlassen will, muss kei-
ne letztwillige Verfügung treffen und
braucht in dieser Hinsicht überhaupt
nichts vorzukehren. Man kann aber
seinen Nachlass innerhalb der ge-
setzlichen Schranken entweder durch
Testament oder durch Erbvertrag
ordnen.

Das Testament ist eine Erklärung
des Erblassers, die er jederzeit än-
dern, ergänzen oder auch widerrufen
kann.

Das eigenhändige Testament muss
«von A bis Z» von Hand geschrieben
werden und ist mit Datum (Tag, Mo-
nat, Jahr) und Unterschrift zu verse-
hen. Die Ortsangabe ist nicht mehr
nötig. Indessen kann man die letzt-
willige Verfügung auch mit notariel-
ler Beurkundung und unter Beizug
von zwei Zeugen errichten lassen.
Die Zeugen erhalten vom Testa-
mentsinhalt keine Kenntnis.

Jede mündige, urteilsfähige Person
kann ein Testament errichten. Ur-
teilsfähigkeit besitzt, wer vernunfts-
gemäss handeln kann.

Im Erbvertrag verpflichten sich die
Vertragsschliessenden gegenseitig zu
einer bestimmten Regelung der Erb-
schaft. Dieser Vertrag kann deshalb
auch nur im gegenseitigen Einver-
nehmen (erbvertraglich) geändert
oder mit einfacher Schriftlichkeit auf-
gehoben werden.

Rechtsgültig ist der Erbvertrag nur,
wenn er als öffentliche bzw. notariel-
le Urkunde ausgefertigt ist. Ausser
den Vertragsparteien und der Ur-
kundsperson haben auch zwei Zeu-
gen zu unterschreiben. Sie müssen
den Inhalt des Vertrages nicht ken-
nen, sondern brauchen nur zu
erklären, dass die Vertragsschlies-
senden wissen, was sie unterschrei-
ben. Im weitern sollen die Zeugen
bestätigen, dass die Vertragsparteien
mündig und urteilsfähig sind.
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Zum Inhalt von Testament und Erb-
vertrag gehören vor allem:

• Die Begünstigung des Ehegatten
(zum Beispiel Zuweisung der freien
Quote oder der ganzen Nutznies-
sung). 

• Anordnungen über die Anteile der
verschiedenen Erben (Zuweisung
eines Bruchteils von 1/4, 1/2 usw.).

• Teilungsvorschriften, mit welchen
bestimmte Gegenstände des Nach-
lasses einem Erben auf Anrech-
nung an seinen Erbteil zugewiesen
werden. 

• Vermächtnisse (einzelne Zuwen-
dungen), insbesondere zugunsten
von Personen, die nicht Erben
sind. 

• Ernennen eines Willensvollstrek-
kers, der die letztwillige Verfügung
des Verstorbenen durchsetzt. Zu
empfehlen ist, dass mit diesem
Amt eine unparteiische, rechtskun-
dige Drittperson betraut wird, wo-
bei auch juristische Personen mög-
lich sind. 

• Erbverzicht und weitere vertragli-
che Regelungen mit einzelnen
Erben.

Testament und Erbvertrag können
beim Erblasser, bei der zuständigen
Behörde, beim Notar oder bei einer
Vertrauensperson, zum Beispiel
beim Willensvollstrecker, aufbewahrt
werden.

Wenn der Erblasser sein Testament
selbst aufbewahrt, besteht die Ge-
fahr, dass dieses verloren geht oder
vernichtet wird und nie Rechtskraft
erlangt.



30

D
A

S
E

R
B

R
E

C
H

T

Das Erbrecht

Die Ausgleichung

Die Zuwendungen während der Leb-
zeit des Erblassers müssen sich die
Nachkommen auf ihren Erbteil an-
rechnen lassen, wenn der Erblasser
nicht ausdrücklich diese Ausglei-
chungspflicht aufgehoben hat. Die
übrigen gesetzlichen Erben sind nur
ausgleichungspflichtig, wenn es der
Erblasser ausdrücklich angeordnet
hat.

Ob sich ein Erbe an seine Quote ei-
ne vom Erblasser erhaltene Zuwen-
dung anrechnen lassen muss, ist für
die Nachkommen und die übrigen
gesetzlichen Erben unterschiedlich
zu beantworten. Eine Anrechnung
wird im Gesetz als Ausgleichung be-
zeichnet.

Zuwendungen an Nachkommen
sind ausgleichungspflichtig, wenn
der Erblasser nicht ausdrücklich die-
se Pflicht aufgehoben hat. Es kann
sich dabei beispielsweise um Beiträ-
ge an Studienkosten oder zur Grün-
dung eines Ehestandes, um Vermö-
gensabtretungen oder Schuldener-
lasse handeln.

Die Zuwendungen an die übrigen ge-
setzlichen Erben müssen nur dann
ausgeglichen werden, wenn sie vom
Erblasser Vermögenswerte «auf An-
rechnung an ihren Erbteil» erhalten
haben.

Die Durchführung der Ausgleichung
soll durch ein Beispiel dargestellt
werden: Der Erblasser hinterlässt
zwei Kinder A und B. B hat bereits
eine Zuwendung in bar von Fr.
80’000.– erhalten. Der Nachlass be-
trägt Fr. 500’000.–.

Nachlass Fr. 500’000.–
Anrechnungspflichtiger Betrag + Fr.   80’000.–
Total (sog. fiktiver Nachlass) Fr. 580’000.–

Anspruch jedes Erben, 1/2 oder Fr. 290’000.–

A erhält Fr. 290’000.– Fr. 290’000.–

B erhält Fr. 290’000.–
./. Zuwendung Fr.   80’000.– Fr. 210’000.–

Fr. 500’000.–
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Übliche Gelegenheitsgeschenke
sind nicht ausgleichungspflichtig.
Die Ausgleichung erfolgt immer nach
dem Wert der Zuwendungen zur Zeit
des Erbganges und nicht zur Zeit der
Schenkung. Es erfolgt jedoch weder
eine Verzinsung noch eine Indexie-
rung.

Ausgleichungsprobleme ergeben
sich vor allem, wenn die Zuwendung
teilweise entgeltlich war und es sich
um eine sogenannte gemischte
Schenkung handelt.

Beispiel: Der Vater «verkauft» zum
Preise von Fr. 100’000.– dem Sohn
die Liegenschaft, welche einen Ver-
kehrswert von Fr. 300’000.– aufweist.
Beim   Tod   des   Vaters   liegt   der
Verkehrswert  des  Grundstücks  bei
Fr. 390’000.–. Muss sich der Sohn
nun nur die effektive seinerzeitige
Schenkung von Fr. 200’000.– oder die
ganze Differenz von Fr. 290’000.– zum
heutigen Verkehrswert anrechnen
lassen?

Nach der Gerichtspraxis kommt zur
Berechnung des ausgleichungs-
pflichtigen Betrages folgende Formel
zur Anwendung (sog. Quoten- oder
Proportionalmethode):

heutiger Wert  x Schenkungsbeitrag 390’000.–  x 200’000.–
= =        260’000.–

früherer Wert 300’000.–

Der Sohn hat sich bei der Erbteilung
somit den Betrag von Fr. 260’000.–
anrechnen zu lassen.
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Die Geschäftsnachfolge

Die verfügbare Quote im Erbrecht
beträgt 3/8. Mittels Ehevertrag kann
der Geschäftsbetrieb von der Errun-
genschaftsbeteiligung ausgeschlos-
sen werden. Zum Schutze von Be-
trieben gegen allzu begehrliche oder
geschäftsnachteilige Forderungen
von Ehepartnern wurden spezielle
gesetzliche Sicherungen eingebaut.

Im bäuerlichen Erbrecht kann ein
Landwirtschaftsbetrieb vom Nachfol-
ger zum Ertragswert – statt zum
höheren Verkehrswert – übernom-
men werden. Damit wird die Nach-
folge erleichtert. Eine analoge Rege-
lung für Geschäftsbetriebe, sozusa-
gen ein Unternehmer-Erbrecht, fehlt.
Dagegen wird die Geschäftsnachfol-
ge durch Einzelbestimmungen er-
leichtert.

Zuweisung der verfügbaren 
Quote
Mit der Zuweisung der verfügbaren
Quote von 3/8 kann bereits eine
namhafte Begünstigung erreicht wer-
den.

Beispiel: Ein verheirateter Ge-
schäftsmann mit vier Kindern
möchte seinen Betrieb dem ältesten
Sohn A vermachen. Nach der güter-
rechtlichen Auseinandersetzung
beträgt der Nachlass, in welchem
sich der Geschäftsbetrieb befindet,
Fr. 600’000.–. Der Vater kann seinem
Nachfolger  Fr. 281’250.–  (Pflichtteil
A 3/32 = Fr. 56’250.– und verfügbare
Quote 3/8 = Fr. 225’000.–) zuweisen.
Die maximale Zuweisungsmöglich-
keit beträgt somit rund 47% des
Nachlasses.

Bei weniger Geschwistern erhöht
sich die Prozentzahl. Zum Beispiel
bei zwei Söhnen: maximale Zuwei-
sung Fr. 337’500.– oder 56% (Pflicht-
teil A 3/16 = Fr. 112’500.– und verfüg-
bare Quote 3/8 = Fr. 225’000.–).
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Reduktion des güterrechtlichen
Anspruchs der Ehefrau
Bei der Errungenschaftsbeteiligung
hat die Ehefrau einen Anspruch auf
die Hälfte des Vorschlags. Durch die-
sen Beteiligungsanspruch der Ehe-
frau wird der Nachlass des Eheman-
nes vermindert. Das eheliche Güter-
recht gibt jedoch dem Unternehmer
zur Regelung seiner Geschäftsnach-
folge ein ehevertragliches Instru-
mentarium in die Hand. Damit kann
eine im Hinblick auf die Nachfolge
unerwünschte hohe Beteiligung der
Ehefrau am Vorschlag vermindert
oder aufgehoben werden.

Die Ehegatten können vor der Ehe-
schliessung Gütertrennung verein-
baren, womit jede güterrechtliche
Beteiligung des Ehegatten eines
Unternehmers an dessen Vermögen
entfällt, während und nach Auflö-
sung der Ehe.

Aber auch der ordentliche Güter-
stand der Errungenschaftsbeteili-
gung kann an die Bedürfnisse eines
Geschäftsbetriebes angepasst wer-
den: Ehevertraglich kann man ver-
einbaren, dass die für den Betrieb ei-
nes Unternehmens notwendigen Ver-
mögenswerte von der Errungen-
schaft ausgeschlossen und zu Eigen-
gut erklärt werden. Diese Möglichkeit
besteht auch bei landwirtschaftli-
chen Gewerben und bei freien Beru-
fen. Die Ehegatten können zusätzlich
vereinbaren, dass die Erträge des Ei-
gengutes oder von ausgewählten Tei-
len desselben (Geschäftsbetrieb)
nicht in die Errungenschaft fallen.

Auch eine Abänderung der hälftigen
Errungenschaftsaufteilung ist ehe-
vertraglich möglich. Schliesslich
kann bereits durch einfache Schrift-
lichkeit zwischen den Ehegatten be-
schlossen werden, dass für be-
stimmte oder alle Vermögensteile
der Mehrwertanspruch geändert
oder ausgeschlossen wird.

Ein junger Unternehmer wird sich
somit – wenn möglich bevor er die
Ehe eingeht – mit Vorteil beraten
lassen, ob und wie er das Güterrecht
auf die konkreten Geschäftsbedürf-
nisse abstimmen kann. Allerdings
hat er auch zu überlegen, wie die für
eine nichterwerbstätige Ehefrau
nachteiligen Massnahmen kompen-
siert werden können.

Weitere Schutzbestimmungen
Bekanntlich kann der überlebende
Ehegatte die gemeinsame Wohnung
oder das Haus zu Eigentum oder
Nutzniessung/Wohnrecht überneh-
men. Gerade bei Kleingewerben sind
Geschäftsräumlichkeiten und Privat-
wohnung oft im gleichen Gebäude
vereinigt. Deswegen gilt die gesetzli-
che Schutzbestimmung, wonach die
erwähnten Übernahmerechte des
überlebenden Ehegatten die Aus-
übung des Gewerbes oder Unterneh-
mens durch einen Nachkommen
nicht verhindern dürfen.

Damit durch den dem haushalt-
führenden Ehegatten zustehenden
freien Beitrag die geschäftlichen Be-
dürfnisse nicht beschnitten werden,
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ist folgende Bestimmung im Gesetz
verankert: Bei der Festsetzung des
Beitrages ist eine verantwortungsbe-
wusste Vorsorge für Familie, Beruf
oder Gewerbe zu berücksichtigen.

Schliesslich kann ein Ehegatte Zah-
lungsfristen verlangen, wenn ihn die
güterrechtliche Auszahlung an den
Partner (z.B. bei Ehescheidung) in
ernstliche Schwierigkeiten bringt.

Übrige Nachfolgeregelungen
Im übrigen steht eine weitere Palette
von Nachfolgeregelungen zur Verfü-
gung. So kann beispielsweise ein
Ehemann mit einem eigenen Ge-
schäft seiner Gemahlin die lebens-
längliche Nutzniessung zuweisen
und einen seiner Nachkommen als
Nachfolger bestimmen. Damit wer-
den die Geschwister des Geschäfts-
nachfolgers zu Lebzeiten der Mutter
von der Erbfolge praktisch ausge-
schlossen. Dadurch hat der Ge-
schäftsnachfolger genügend Zeit,
seine Stellung mit Hilfe der Mutter
zu konsolidieren.

Ferner besteht nach wie vor die wohl
beste Möglichkeit zur Regelung der
Nachfolge, nämlich der Abschluss ei-
nes Erbvertrages zwischen allen be-
teiligten Erben. Damit kann die
Nachfolge und die Abfindung der
Miterben im Detail, offen und unan-
fechtbar geregelt werden.

Auch das Gesellschaftsrecht bietet
vielfältige Möglichkeiten, die Nach-
folge in geeigneter und auf die kon-

krete Situation abgestimmter Art zu
regeln: Gründung einer Aktiengesell-
schaft mit entsprechender Aktienvin-
kulierung, Schaffung von Stimm-
rechtsaktien, Aktionärbindungsver-
träge, Gründung einer Kollektivge-
sellschaft mit dem Sohn mit Ge-
winnbeteiligungsrecht usw.

Ein wirksames Instrument zur Zuwei-
sung von Finanzierungsmitteln ist
auch die Errichtung einer Lebens-
versicherung mit Begünstigung des
Nachfolgers, da die Versicherungs-
summe nicht in den Nachlass fällt.
Zur Feststellung allfälliger Pflicht-
teilsverletzungen der Erben wird ein-
zig der Rückkaufswert berücksichtigt.
Reine Risikoversicherungen haben
aber keinen Rückkaufswert, so dass
die ganze Versicherungssumme dem
begünstigten Nachfolger zukommt.
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Übergangsbestimmungen

Viele Ehegatten heirateten vor In-
krafttreten des neuen Eherechts vom
1.1.1988.

Der allgemeine Teil des neuen Ehe-
rechts (Wirkungen der Ehe im allge-
meinen) gilt für alle Eheleute unein-
geschränkt.

Sofern die Eheleute früher keinen
Ehevertrag abgeschlossen haben
oder nicht eine gemeinsame schrift-
liche Beibehaltserklärung abgaben,
gilt die Errungenschaftsbeteiligung
für sämtliche Ehepaare, auch wenn
sie unter dem seinerzeitigen Güter-
stand der Güterverbindung geheira-
tet haben.

Früher abgeschlossene Eheverträge
bleiben vollumfänglich rechtsgültig.

Einen wichtigen Entscheid hatten
die Ehegatten vor Inkrafttreten des
neuen Rechts zu fällen.

Die neuen Bestimmungen über «Die
Wirkungen der Ehe im allgemei-
nen» gelten ausnahmslos und un-
eingeschränkt für sämtliche Ehepaa-
re, unabhängig vom Zeitpunkt der
Heirat. So können beispielsweise der
«Haushaltlohn» oder die Auskunfts-
pflicht weder durch Ehevertrag noch
auf andere Weise wegbedungen wer-
den.

Für alle Ehepaare, die bei Inkrafttre-
ten des neuen Rechts unter dem Gü-
terstand der Güterverbindung ge-
standen und diesen nicht abgeän-
dert haben, gilt der neue ordentliche
Güterstand der Errungenschaftsbe-
teiligung automatisch. Es sei denn,
ein Ehepaar hätte innerhalb Jahres-
frist seit Inkrafttreten des neuen
Rechts mit einer gemeinsamen
schriftlichen Erklärung beim Güter-
rechtsregisteramt vereinbart, dass es
den Güterstand der Güterverbin-
dung beibehalten wolle.

Seit Inkrafttreten des neuen Rechts
steht neben der Errungenschaftsbe-
teiligung nur noch die Wahl zwi-
schen Gütertrennung und Güterge-
meinschaft offen. Die Güterverbin-
dung nach altem Recht wird somit
langsam aussterben.

Nach altem Recht abgeschlossene
Eheverträge bleiben vollumfänglich
rechtsgültig, und der gesamte Güter-
stand der Ehegatten bleibt weiterhin
den altrechtlichen Bestimmungen
unterstellt. Die absolute Gewährleis-
tung der altrechtlichen ehevertragli-
chen Vereinbarungen hat zur Folge,
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dass selbst bei (nur) einer ehever-
traglichen Vorschlagsänderung der
bisherige Güterstand der Güterver-
bindung weiterhin gilt. Dies kann
sich bei einer Scheidung für die Ehe-
frau nachteilig auswirken, da sie
nach altem Recht nur zu einem Drit-
tel am Vorschlag beteiligt ist.

Schliesslich konnte bei der Güterver-
bindungsehe jeder Ehegatte vor In-
krafttreten des neuen Rechts durch
eine schriftliche Erklärung gegenüber
dem andern Ehegatten einseitig ver-
langen, dass das bestehende eheli-
che Vermögen nach dem bisherigen
Recht der Güterverbindung abge-
rechnet wird. Damit wird an der bis-
herigen Errungenschaft die hälftige
Vorschlagsbeteiligung der Ehefrau
(nach neuem Recht) auf einen Drittel
(nach altem Recht) reduziert und der
Mehrwertanteil ausgeschlossen.

(Siehe dazu auch S. 19: Der altrecht-
liche Güterstand der Güterverbin-
dung.)
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Erbschafts- und weitere Steuern

Erbschaftssteuern

Bei den Erbschaftssteuern herrscht
eine bunte kantonale Vielfalt. Wäh-
rend Schwyz als einziger Kanton kei-
ne Erbschaftssteuer kennt, bitten an-
dere Kantone die nicht verwandten
Erben mit Steuersätzen bis zu 50%
zur Kasse. Für die direkten Nach-
kommen haben weitere Kantone in
den letzten Jahren die Erbschafts-
steuern abgeschafft (siehe Tabelle).

Zuständig ist grundsätzlich der
Wohnsitzkanton des Erblassers. Für
Grundstücke ist der Liegenschafts-
kanton (Ort der gelegenen Sache)
zur Erhebung der Erbschaftssteuer
berechtigt.

In der Regel wird die Erbschafts-
steuer vom Verkehrswert, in einigen
Kantonen jedoch vom tieferen
Steuerwert erhoben.

Kantonale Vielfalt
Während das Erb- und Eherecht in
der ganzen Schweiz vereinheitlicht
ist, herrscht bei den Erbschaftssteu-
ern die kantonale Hoheit mit ent-
sprechend bunter föderalistischer
Vielfalt. Für die Höhe der Steuern ist
stets die Nähe des Verwandt-
schaftsgrades massgeblich. Je wei-
ter entfernt verwandt, um so höher
die Erbschaftssteuern. Bei Nicht-Ver-
wandten gilt regelmässig der Maxi-
malsatz, der bis zu 50% des ererbten
Nachlasses gehen kann! Dies trifft
vor allem auch Konkubinatspartner,
die einander letztwillig begünstigen,
sehr hart. Immerhin gibt es bereits
Kantone, die Konkubinatspartner
gemildert besteuern. Viele Kantone
erheben für den Ehepartner keine
Erbschaftssteuer und manche lassen
auch die Nachkommen steuerfrei
(siehe Tabelle). 

In der Regel werden (meist kleinere)
Freibeträge bei der Erbschaft ge-
währt, und die Steuer richtet sich
progressiv nach der Höhe des Nach-
lasses. Beispielsweise bezahlen die
in der Klasse 2 eingeteilten Geschwi-
ster im Kanton Solothurn bei einem
Nachlass von Fr. 26’250.– 4% und bei
einem Nachlass von Fr. 144’000.–
10% Erbschaftssteuern. 
Im Kanton Zürich bezahlen Onkel
und  Tanten bzw. Neffen und Nichten
bei  der  höchsten  Progression  von
Fr. 1’500’000.– 30% Erbschafts-
steuern. 
Im Kanton Bern bezahlen Nichtver-
wandte   bei   einer   Erbschaft   von
Fr. 100’000.– 16% und bei einer
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Erbschafts- und weitere Steuern

Erbschaft ab Fr. 600’000.– (höchste
Progression) 40% Erbschaftssteuer.

Aus der nachstehenden Tabelle ist
ersichtlich, welche Kantone bei Ehe-
gatten und Nachkommen Erb-
schaftssteuern erheben.

Kanton Ehegatten Nachkommen

Zürich – –

Bern – ●

Luzern* – ●

Uri – –

Solothurn – –

Basel-Stadt – ●

Baselland – –

St. Gallen – –

Aargau – –

Wallis – –

Genf ● ●

Zuständigkeit
Bei Erbschaften über die Grenzen
hinweg, d.h., wenn das Nachlass-Ver-
mögen in verschiedenen Kantonen
liegt oder die Erben in verschiede-
nen Kantonen wohnen, stellt sich
die Frage, welcher Kanton in wel-
chem Umfang zur Besteuerung be-
fugt ist.
Es gilt der Grundsatz, dass bei Ver-
mögensanfällen von Todes wegen
der Kanton des letzten Wohnsitzes
des Erblassers die Erbschaftssteuer
erheben kann. Hatte der Erblasser
Wohnsitz im Kanton A und leben
seine Erben in den Kantonen B und
C, so werden diese Erben vom Kan-
ton A mit der Erbschaftssteuer be-
lastet. Eine Ausnahme und einzige
Sonderregelung gilt für Liegenschaf-
ten, wo der Liegenschaftskanton zur
Erhebung der Erbschaftssteuer be-
rechtigt ist.

Die allenfalls getrennte Besteuerung
von beweglichem Vermögen (inkl.
Wertschriften) und Liegenschaften
hat zur Folge, dass neben dem
Wohnsitzkanton des Erblassers wei-
tere Kantone eine Erbschaftssteuer
auf dem gleichen Nachlass erheben,
wobei insgesamt allerdings nicht
mehr als das ganze Nachlassvermö-
gen besteuert werden darf. Lasten
auf der Liegenschaft Hypotheken, so
sind diese nicht einseitig dem Lie-
genschaftskanton in Abzug zu brin-
gen. Vielmehr werden die Hypothe-
karschulden proportional zum Ver-
hältnis sämtlicher Vermögenswerte
in den verschiedenen Kantonen in
Abzug gebracht.

* unterschiedlich je nach Gemeinde
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Erbschafts- und weitere Steuern

Unerheblich ist im übrigen für die
Besteuerungsbefugnis, wie die Erben
den Nachlass unter sich aufteilen.
Besass der Erblasser in einem ande-
ren Kanton als seinem Wohnsitzkan-
ton eine Liegenschaft, so ist dieser
andere Kanton berechtigt, jeden Er-
ben entsprechend seiner Erbberech-
tigung mit der Erbschaftssteuer zu
belasten, selbst wenn die Liegen-
schaft gemäss einer letztwilligen Ver-
fügung ausschliesslich an einen ein-
zigen Erben fällt. Bei internationalen
Verhältnissen können Doppelbe-
steuerungen eintreten, soweit diese
nicht durch Staatsverträge ausge-
schlossen sind.

Bewertung
Die kantonalen Erbschaftssteuerge-
setze kennen grundsätzlich den Ver-
kehrswert im Zeitpunkt des Todes
des Erblassers als Bemessungs-
grundlage. Allerdings herrschen auch
hier nicht einheitliche Regelungen,
indem bei Liegenschaften öfters auf
andere Werte (amtl. Werte, Kataster-
Steuerwert usw.) abgestellt wird (z.B.
Kanton Bern = amtl. Wert). Diese
Werte sind regelmässig tiefer als der
Verkehrswert.
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Erbschafts- und weitere Steuern

Weitere Steuern

Wenn ein Erblasser seinen Nachlass
zu Lebzeiten verschenkt, fallen oft
Schenkungssteuern an, die meist
identisch (Verwandtschaftsgrad,
Satz) mit der Erbschaftssteuer sind.

Bei Grundstücken ist zu beachten,
dass bei lebzeitiger Abtretung einer
Liegenschaft Handänderungssteuern
anfallen, wobei sehr viele Kantone
bei Abtretungen an die Nachkom-
men auf diese Steuer verzichten.

Schliesslich fallen beim Weiterver-
kauf einer ererbten oder geschenkten
Liegenschaft Grundstückgewinnsteu-
ern an.

Durch lebzeitige Dispositionen las-
sen sich zwar die verschiedenen
Steuern in der Regel nicht vermei-
den, doch kann eine gewisse Steuer-
optimierung erreicht werden.

Schenkungssteuern
Damit ein Erblasser die Erbschafts-
steuern nicht durch lebzeitige Zu-
wendungen umgehen kann, werden
Schenkungssteuern erhoben. In allen
Kantonen (mit Ausnahme von Lu-
zern) sind die Schenkungssteuern
praktisch identisch mit den Erb-
schaftssteuern. Bei sogenannten ge-
mischten Schenkungen, das heisst
wenn ein Vermögenswert (z.B. Lie-
genschaft) zu einem Vorzugspreis
lebzeitig abgetreten wird, unterliegt
grundsätzlich die Differenz zwischen
Übernahme- und Verkehrswert der

Schenkungssteuer. Bei Liegenschaf-
ten gibt es kantonale Unterschiede,
indem teilweise nicht auf den Ver-
kehrswert, sondern  wie bei der Erb-
schaftssteuer auf den amtlichen
Wert, Katasterwert, Steuerwert usw.
abgestellt wird. Diese Werte sind re-
gelmässig tiefer als der Verkehrswert.

Grundstückgewinnsteuer
Wer ein Grundstück erbt, zahlt – je
nach Kanton, in dem das Grundstück
liegt – Erbschaftssteuer. Wenn der
Erbe oder die Erbengemeinschaft
das Grundstück verkauft, fallen zu-
sätzlich die Grundstückgewinn-
steuern an.

Zur Regelung der Erbschaft treten oft
Eltern ihre Liegenschaft bereits zu
Lebzeiten an ein Kind ab. Bei der
lebzeitigen Abtretung von Liegen-
schaften wird in den meisten Kanto-
nen die Grundstückgewinnsteuer
dann nicht erhoben, wenn der Abtre-
tende nicht den vollen Verkehrswert
löst, d.h. wenn eine gemischte
Schenkung vorliegt. Allerdings sind
auch hier die Unterschiede in den
Kantonen sehr verschieden. Bei-
spielsweise erheben die Kantone
Zürich und Solothum die Grund-
stückgewinnsteuer nur dann nicht,
wenn der Erlös 75% (ZH) bzw. 90%
(SO) des Verkehrswertes nicht über-
steigt. Der Kanton Bern andererseits
verzichtet auf die Grundstückgewinn-
steuer nur, wenn der Erlös höchstens
in der Übernahme der Grundpfand-
schulden besteht.
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Erbschafts- und weitere Steuern

Gerade bei der Abtretung von Lie-
genschaften gilt es zu beachten, dass
die Grundstückgewinnsteuer nur auf-
geschoben ist. Somit übernimmt ein
Nachkomme das Grundstück mit so-
genannten latenten Steuern. 

Diesem Aspekt ist bei der Ausglei-
chungspflicht des Übernehmers mit
seinen Geschwistern Rechnung zu
tragen; oft wird deshalb bei der Erb-
teilung die Hälfte der mutmasslichen
Grundstückgewinnsteuern vom Ver-
kehrswert der abgetretenen oder in
der Erbteilung übernommenen Lie-
genschaft in Abzug gebracht.

Handänderungssteuern
Wer als Erbe eine Liegenschaft über-
nimmt, zahlt keine Handänderungs-
steuern.

Bei der lebzeitigen Abtretung von
Liegenschaften verzichtet die Mehr-
zahl der Kantone auf die Erhebung
der Handänderungssteuern; die übri-
gen Kantone erheben die Steuer teil-
weise zu einem reduzierten Satz.

In der Regel beträgt die volle Hand-
änderungssteuer rund 2–3% des Ver-
kehrswertes der Liegenschaft.

Steueroptimierung
Auch bei geschickter Planung kön-
nen die Steuern meist nicht vermie-
den, sondern nur aufgeschoben wer-
den. Irgendwann einmal packt dann
der Fiskus zu.

Durch Ehe- und Erbverträge, bei-
spielsweise durch die steuerfreie Zu-
weisung des ganzen Vorschlages an
den überlebenden Ehegatten, kön-
nen die Steuern optimiert werden.

Ebenfalls möglich ist, je nach Kan-
ton, die Schenkungsfreibeträge aus-
zunützen und entsprechende lebzei-
tige Zuwendungen zu machen.

Am wirkungsvollsten können Erb-
schaftssteuern gespart werden, in-
dem der Erblasser seinen Wohnsitz
in einen Kanton verlegt, der für Ehe-
gatte und Nachkommen keine
Steuern erhebt. In diesem Zusam-
menhang sind allerdings zwei wichti-
ge Vorbehalte anzubringen: Es
genügt nicht, dass nur die Schriften
in den neuen Wohnsitzkanton ver-
legt werden und sich der Erblasser
dort mehr oder weniger sporadisch
aufhält. Entscheidend ist für den
massgeblichen Wohnsitz, dass der
Lebensmittelpunkt, das Zentrum der
Lebensbeziehungen, auch in diesen
anderen Kanton verlegt wird. Weiter
werden Liegenschaften bekanntlich
im Liegenschaftskanton besteuert.



42

D
IE

R
E

G
E

L
U

N
G

D
E

S
K

O
N

K
U

B
IN

A
TS

 U
N

D
 D

E
R

 G
L

E
IC

H
G

E
S

C
H

L
E

C
H

TL
IC

H
E

N
 P

A
R

TN
E

R
S

C
H

A
FT

Die Regelung des Konkubinats 
und der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft

Das Konkubinat hat seinen verpön-
ten Charakter vielerorts verloren. Die
Gerichtspraxis hat gewisse Regeln
entwickelt. Beispielsweise ist bei der
eheähnlichen Lebensgemeinschaft
nach der Auflösung das gemeinsam
Erarbeitete zwischen den Partnern
gemäss den Bestimmungen der ein-
fachen Gesellschaft hälftig zu teilen.
Trotzdem ist den Konkubinatspart-
nern dringend die schriftliche Rege-
lung ihres Lebensverhältnisses, al-
lenfalls ergänzt mit einer letztwilli-
gen Verfügung, zu empfehlen.

In absehbarer Zukunft wird eine Art
«Quasi-Ehe» gleichgeschlechtlicher
Paare möglich sein.

Die Lebensgemeinschaften ohne
Trauschein haben stark an Bedeu-
tung zugenommen. Immer häufiger
stellen sich dabei auch rechtliche
Probleme – während und nach Auf-
lösung des Konkubinats. Die Ge-
richtspraxis, welche sich mit dem
Konkubinat immer häufiger befasst,
hat bis jetzt verschiedene Grund-
sätze aufgestellt.

Wenn ein Konkubinatsverhältnis als
umfassende Lebensgemeinschaft
und somit als eindeutig eheähnlich
beurteilt wird, unterstehen die bei-
den Lebenspartner den Bestimmun-
gen der einfachen Gesellschaft. 

Dies hat bei Auflösung des Konkubi-
nats zur Folge, dass das gemeinsam
Erwirtschaftete, der «Vorschlag» der
Partner, hälftig zu teilen ist. Mit die-
ser Regelung ist nun auch der nicht-
erwerbstätige Partner im Konkubinat
sehr gut geschützt.

Wenn das Konkubinat nicht als um-
fassende Lebensgemeinschaft, son-
dern als vorübergehende Partner-
schaft beurteilt wird, bleibt der haus-
haltführende gegenüber dem ver-
dienenden Partner weitgehend
schutzlos. Es empfiehlt sich in die-
sem Falle, einen Arbeitsvertrag mit
Lohnanspruch abzuschliessen. Dabei
kann beispielsweise vereinbart wer-
den, dass die Zahlung erst bei Auflö-
sung der Partnerschaft fällig wird. 

Selbstverständlich unterliegen diese
Zahlungen der Einkommenssteuer
und den Sozialabgaben.
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Die Regelung des Konkubinats 
und der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft

Wenn jedoch der haushaltführende
Teil im Geschäft seines Partners un-
entgeltlich mitarbeitet, so kann er
bei Auflösung der Partnerschaft ei-
nen Lohnanspruch geltend machen.

Den wiederholt gemachten Vor-
schlag, das Konkubinat gesetzlich zu
regeln oder den Bestimmungen des
ehelichen Güterrechts zu unterwer-
fen, haben sowohl Gesetzgeber wie
Bundesgericht abgelehnt. Auch
wenn der Konkubinatspartner nach
neuerer Rechtsprechung heute nicht
mehr schutzlos dasteht, empfiehlt
sich allen, die eine solche Lebensge-
meinschaft eingehen, die wichtigsten
Punkte ihres Lebensverhältnisses
schriftlich festzulegen, bevor es zu
spät ist. Hauptpunkte eines solchen
Konkubinatsvertrages sind etwa:

• Bestimmung des beidseitigen
Anteils an Haushaltkosten, Miete,
Hypothekarzinsen, Steuern 

• Aufteilung Inventar und Hausrat;
klare Aufzeichnung, wem spätere
Anschaffungen gehören (z.B. Na-
mensquittungen) 

• Festsetzung einer Entschädigung
an die Frau, wenn diese ohne Er-
werbsverdienst den Haushalt be-
sorgt (Arbeitsvertrag)

Da der Konkubinatspartner keinen
Erbanspruch und die Lebensgefähr-
tin auch keinen Witwenrenten- und
Pensionsanspruch hat, empfiehlt
sich, den Partner auf den Tod hin zu
begünstigen. Es versteht sich, dass
solche letztwilligen Verfügungen
nur rechtsgültig sind, wenn die ent-

sprechenden Formvorschriften für
Testament oder Erbvertrag eingehal-
ten werden. Allerdings hat der über-
lebende Konkubinatspartner mit
horrenden Erbschaftssteuern zu
rechnen (vgl. dazu Kapitel «Erb-
schaftssteuern», S. 37).

Ende 2002 hat der Bundesrat die
Botschaft über die eingetragene
Partnerschaft gleichgeschlechtli-
cher Paare verabschiedet. So dürfte
es nur noch eine Frage der Zeit sein,
bis die «Quasi-Ehe» für schwule und
lesbische Paare Tatsache wird.
Die gesetzlichen Bestimmungen se-
hen vor, dass die registrierten gleich-
geschlechtlichen Paare güterrecht-
lich und erbrechtlich praktisch den
Ehepaaren gleichgestellt sind. Für
die Lebenspartner sind die heutigen
Bestimmungen über die Wirkungen
der Ehe wie Treue und Beistand-
schaft, gemeinsame Verfügung über
die Wohnung, gegenseitige Aus-
kunftspflicht usw. weitgehend eben-
falls verbindlich. Sie können im Kon-
fliktfall ebenfalls den Richter anru-
fen, der auch für die Auflösung der
Partnerschaft zuständig ist. Aus-
drücklich ausgeschlossen sollen je-
doch die fortpflanzungsmedizini-
schen Verfahren, insbesondere die
heterologe Insemination, sowie die
Adoption sein.
Zu betonen ist, dass diese «Quasi-
Ehe» nur gleichgeschlechtlichen
Paaren offen bleibt. Heterosexuelle
Paare können somit nur zwischen
traditioneller Ehe und dem Konkubi-
nat (mit den entsprechenden Nach-
teilen) wählen.
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Beispiel einer güter- und erbrechtli-
chen Auseinandersetzung bei Errun-
genschaftsbeteiligung.

Wenn Sie in die leeren Kästchen Ihre
effektiven Vermögenszahlen einset-
zen, so können Sie damit Ihre eige-
nen Quoten ermitteln.

Güterrechtliche Auseinander-
setzung bei Scheidung und Tod
Bei den güterrechtlichen Verhältnis-
sen werden zwei Varianten darge-
stellt. Bei der einfacheren, die wohl
den Regelfall darstellt, sind bei der
Vorschlagsberechnung keine Abrech-
nungsposten (Mehrwertanteile, Dar-
lehen usw.) zu berücksichtigen, so
dass der Gesamtvorschlag einfach
hälftig zu teilen ist. Es spielt keine
Rolle, ob die Ehefrau erwerbstätig
war oder nicht, da ihr allfälliger Ver-
dienst in den Gesamtvorschlag ge-
flossen ist.

Wer sich an die kompliziertere
Variante mit Abrechnungsposten
heranwagt, muss sich mit dem Inhalt
der Broschüre schon etwas vertiefter
auseinandersetzen. Insbesondere
empfiehlt sich das Studium der Ka-
pitel «Regeln zur Vorschlagsberech-
nung» und «Mehrwertanteil», wo die
gewählten Transaktionen als konkre-
te Beispiele erläutert sind. Damit viel
Spass beim Güterrechts-Puzzle!
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Variante A – Einfache Situation

1. Ausgangslage

• Eheliches Reinvermögen (Schulden abgezogen) Fr. 700’000.–
• Ehefrau hat Liegenschaft geerbt, Wert bei Eheauflösung Fr. 335’000.– 
• Ehemann hat Barschaft von Fr. 85’000.– geerbt

2. Vorschlagsberechnung

Eheliches Reinvermögen Fr. 700’000.–
.
/.  Eigengut Ehemann – Fr. 85’000.–

Fr.
.
/.  Eigengut Ehefrau – Fr. 335’000.–

Fr.

Vorschlag Fr. 280’000.–

3. Zuweisung

an Ehemann:
Eigengut Fr. 85’000.–
1/2 Vorschlag Fr. 140’000.–

Güterrechtlicher Anspruch Ehemann Fr. 225’000.–

an Ehefrau:
Eigengut Fr. 335’000.–
1/2 Vorschlag Fr. 140’000.–

Güterrechtlicher Anspruch Ehefrau Fr. 475’000.–

Fortsetzung (erbrechtliche Auseinandersetzung)
Seite 49
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Variante B – Komplizierte Situation

1. Ausgangslage

• Vermögen Ehemann: Eigengut Fr. 30 000.– A
Errungenschaft Fr. 120 000.– B Fr. 150 000.–

• Vermögen Ehefrau: Eigengut Fr. 530 000.– C
Errungenschaft Fr. 20 000.– D Fr. 550 000.–

• Eheliches Reinvermögen (= Vermögen beider Ehegatten) Fr. 700 000.–

2. Rechtsgeschäfte während der Ehe

• Ehefrau erbte Liegenschaft, 
die sie wie folgt finanzierte:
Wert des Erbanteils Fr. 140 000.–
Mittel aus dem Verdienst der Ehefrau Fr. 60 000.– E
Mittel aus dem Verdienst des Ehemannes Fr. 100 000.– F

Wert der Liegenschaft bei Erbantritt Fr. 300 000.– G
(= Basiswert)
Wert heute Fr. 450 000.– H
Mehrwert Fr. 150 000.– I

• Ehefrau gewährte ihrem Gatten ein Darlehen Fr. 10 000.– K
(aus Errungenschaft)

• Ehefrau steuert an ihr Auto (Errungenschaft)
aus Eigengut bei Fr. 10 000.– L

• Erbschaft des Ehemannes, die er in sein
Geschäft (Errungenschaft) steckte Fr. 40 000.–M

• Schenkung des Ehemannes (aus Errungenschaft)
an seinen Bruder ohne Einwilligung der Ehefrau Fr. 20 000.– N

3. Berechnung der Mehrwertanteile an der Liegenschaft

Ehemann F  :  G  x  I (1/3 von Fr. 150 000.–)  = Fr. 50 000.– O
Ehefrau E  :  G  x  I (1/5 von Fr. 150 000.–)  = Fr. 30 000.– P
Ehefrau 140 000.– G  x  I (7/15 von Fr. 150 000.–)  
bleibt Eigengut = Fr. 70 000.–
Total Mehrwert: Fr. 150 000.–
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Anhang

4. Vorschlagsberechnung

Ehemann
Abrechnungsposten
Schuldenregelung *
.
/.  Darlehen von Ehefrau  K – Fr. 10’000.–
Mittel an Ehefrau  F + Fr. 100’000.–

Mehrwertanteil 
1/3 von Fr. 150 000.–  O + Fr. 50’000.–

Fr.
Hinzurechnung 
Schenkung an Bruder  N + Fr. 20’000.–

Fr.

Ersatzforderung 
.
/.  aus Eigengut in Errungenschaft  M – Fr. 40’000.–

Fr.
Saldo Abrechnungsposten Fr. 120’000.–

Errungenschaft  B Fr. 120’000.–
Vorschlag Ehemann Fr. 240’000.–

* soweit jeweils die eigene 
Errungenschaft betreffend

Ehefrau
Abrechnungsposten:
Schuldenregelung **
Darlehen an Ehemann  K + Fr. 10’000.–

Fr.
Mehrwertanteil
1/5 von Fr. 150 000.–  P + Fr 30’000.–

Fr.
Hinzurechnung
Keine Fr.

Fr.


